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Verfahrensbeistand für ein Kind auch bei bekanntem Kindeswillen

Die Bestellung eines Verfahrensbeistands nach dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) ist regelmäßig erforderlich,
wenn das Interesse des Kindes zu dem seiner gesetzlichen Vertreter in erheblichem Gegensatz
steht. Wobei für die Erforderlichkeit eines Verfahrensbeistands bereits die Möglichkeit des Bestehens
eines Interessengegensatzes ausreicht. Ein erheblicher Interessengegensatz ist anzunehmen, wenn
es naheliegt, dass die Eltern vornehmlich ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen oder aufgrund
der Intensität ihres Konflikts die Gefahr besteht, dass sie die Interessen des Kindes aus dem Blick
verlieren, wobei entgegengesetzte Sachanträge der Eltern ein Indiz für das Bestehen eines solchen
Interessengegensatzes sind.

Sieht das Gericht trotz Vorliegens eines Regelbeispiels nach dem FamFG ausnahmsweise von der
Bestellung eines Verfahrensbeistands ab, so ist dies in der Endentscheidung nachprüfbar zu
begründen. Es ist nicht ausreichend, dass das Familiengericht meint, den Kindeswillen bereits zu
kennen. Die Rolle des Verfahrensbeistands ist es gerade und insbesondere, das Interesse des
Kindes festzustellen und im gerichtlichen Verfahren zur Geltung zu bringen.

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt.
Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.
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